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Das Problem der Dienstverweigerung aus Gewissensgriinden
und die Frage der Schaffung eines schweizerischen Zivildienstes

Von Oberst H. R. Kurz, Bern

Das Dienstverweigererproblem und die
damit zusammenhidngende Frage der
Schaffung eines schweizerischen Zi-
vildienstes ist eine Angelegenheit,
welche die militdrischen Stellen weit
mehr beschiftigt. als dies ihrer rein
zahlenmidBigen Bedeutung entspre-
chen wiirde. Es liegt in der Natur die-
ser besonderen Frage, daB sie von
einer zahlenmiBig zwar kleinen, in
der AueBerung ihrer Wiinsche iedoch
AuBerst beharrlichen und der Publizi-
tat keineswegs abgeneigten Gruppe
von Leuten immer wieder in den Vor-
dergrund gestellt wird und damit nicht
zur Ruhe kommt, trotzdem in der Sa-
che getan wurde, was unter der heu-
tigen Rechtslage méglich ist. Nicht
nur haben sich unsere Militirgerichte
alljghrlich mit einer gewissen Zahl
von Straffdllen wegen Dienstverwei-
gerung zu befassen, denen dann re-
gelmiBig ein erhebliches &ffentliches
Echo verschafft wird; auch wird die
Angelegenheit von den interessierten
Kreisen, die insbesondere in der
Westschweiz beheimatet sind, immer
aufs neue in der Oeffentlichkeit zur
Diskussion gestellt, so daB die Dienst-
verweigererfrage als eine der «offe-
nen» und unerledigten Fragen unserer
Staats- und Militarpolitik gelten muB.
Dabei diirffen wir aber nicht iiber-
sehen, daB im Einzelfall fiir den Be-
troffenen ein sehr schwerer Konflikt
entstehen kann, und daB der wirklich
ernsthafte Dienstverweigerer fiir seine
Ueberzeugung eine harte Probe zu
bestehen hat. Die Problematik der
ganzen Frage |4Bt es als aeboten er-
scheinen, sich im folgenden etwas
naher mit der Frage zu befassen, wo-
bei sich die Betrachtung auf jene be-
sondere Kategorie von Dienstverwei-
gerern beschrinken kann, die aus
ernsten religidsen Gewissenskonflik-
ten heraus glauben, ihren Militdrdienst
nicht leisten zu kénnen — also auf die
Dienstverweigerer aus Gewissens-
griinden; in der Behandlung der ubri-
aen Dienstverweigerer, also jener
Wehrpflichtigen, die ihren Militar-
dienst nicht aus religiésen, sondern
aus irgendwelchen andern Griinden
verweigern, besteht dageaen bei uns
kaum eine Meinungsverschiedenheit.

Die Frage der Dienstverweigeruna aus
Gewissensgriinden hat schon in friihe-
ren Zeiten dann und wann eine Rolle
gespielt; von Bedeutung fiir die Ar-
mee wurde es aber erst zu Beginn
dieses Jahrhunderts, als unser Land
eine von Genf ausgehende erste anti-
militaristische Welle erlebte, die zwi-
schen 1903 und 1906 insgesamt 60 mi-
litargerichtliche Verurteilungen wegen
Dienstverweigerungen nétig machte.
Diese Welle ebbte aber nach 1906
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wieder ab. DaB die erschiitternden

Erlebnisse des Ersten Weltkriegs dem
Dienstverweigerungsproblem  neuen
Auftrieb und ernstere Bedeutuna ga-
ben, ist sehr verstindlich. Aus dieser
Zeit datiert eine ganze Reihe von of-
fiziellen VorstéBen, die von den Bun-
desbehérden eine Milderuna in ihrer
Haltung gegeniiber den Dienstver-
weigerern und die Einfilhrung eines
Zivildienstes als Ersatz fiir den Dienst
in der Armee forderten. Insbesondere
reichte im Dezember 1917 H. Greu-
lich, gestiitzt auf einen BeschluB des
sozialdemokratischen Parteitages, im
Nationalrat eine Motion ein. die ver-
langte, daB Wehrpflichtige. die we-
gen Dienstverweigeruna aus politi-
schen, religiésen oder ethischen Griin-
den zum ersten Mal verurteilt wurden,
von der weiteren Erfilluna der milita-
rischen Dienstpflicht auszuschlieBen
seien, unter Auferlegung eines Zivil-
dienstes von gleicher Dauer zur Aus-
fihrung von Kulturarbeiten. Die Mo-
tion Greulich wurde im Nationalrat
vorerst noch nicht behandelt, sondern
zusammen mit der ersten Einnabe dem
Armeekommando zur Bearbeitung
liberwiesen.

Dieses bestellte dafiir eine militéri-
sche Kommission. bestehend aus dem
Generalstabschef. Oberstkorpskom-
mandant von Sprecher. dem General-
adjutanten. Oberstdivisiondr Briiager,
sowie den Professoren und damaliaen
Justizmajoren Hafter und Huber. Die-
se Kommission gelanagte zum SchluB,
daB den Bestrebungen auf Einfiihruna
eines Zivildienstes fiir Dienstverwei-
ger aus Gewissengriinden in einem
aewissen Rahmen Folge geaeben wer-
den sollte. Sie arbeitete deshalb den
Entwurf zu einer auf die Krieasvoll-
machten des Bundesrats gestlitzten
Verordnung aus, wonach Dienstver-
weigerer aus Gewissensariinden im
Riickfall anstatt zu einer Freiheits-
strafe verurteilt zu werden, zur Lei-
stung eines Zivildienstes von nicht
weniger als einem Monat und minde-
stens der Hilfte langerer Dauer als
der verweigerte Dienst verhalten wer-
den konnten. Der Bundesrat hat je-
doch eine solche Lésung abgelehnt;
dabei lieB er sich nicht nur von all-
gemeinen staatsrechtlichen und
staatspolitischen Erwdgungen leiten,
sondern namentlich auch von der
Ueberlegung, daB eine derart tief-
greifende Aenderung der bestehen-
den Rechtsordnung nicht auf Grund
der auBerordentlichen Kriegsvollmach-
ten getroffen werden diirfe.

In der Zwischenkriegszeit hatten sich
die Bundesbehsrden mehrfach mit der
Frage der Dienstverweigerung aus
Gewissengriinden bzw. der Forderung
auf Einfiihrung einer Zivildienstpflicht
zu befassen. Er hat Begehren dieser
Art jedoch regelmiBig abgelehnt, mit

der Begriindung, daB eine solche NeV
erung im Widerspruch zu den verfas’
sungmiaBigen und gesetzlichen Lagd®
stehen wiirde. — Nach dem Zweite"
Weltkrieg wurde die Frage wieder au"
aegriffen durch eine Motion Oltr#”
mare vom 1.Oktober 1946, die fir
Dienstverweigerer einen Ersatz de'
gesetzlichen Strafen durch einen £
vildienst verlangte. Die Motion kam
am 13.Médrz 1947 im Nationalrat 2V
Sprache und wurde schlieBlich in d€
Form eines Postulats angenomme™
wobei sich der Bundesrat verpflich”
tete, wenigstens die Méglichkeit einé®
milderen Strafvollzugs fiir die Diens"
verweigerer aus religiosen Griin en
zu priifen.
Die im Jahr 1950 vorgenommene R€’
vision des Militirstrafrechts bot Gele”
genheit, die geplanten Milderunge'j
in der Bestrafung der Dienstverweid®”
rer aus Gewissengriinden zu verw!
lichen. Zwar wurde dabei von
Schaffung eines besonderen
dienstes ausdriicklich Umgang gen s
men; dagegen wurde fiir Tﬁterv‘c.l.'._
ihre strafbare Handlung «aus rehgli’”
sen Griinden in schwerer Seelenno,
begangen haben, insofern eine 5*,’ar
miiderung vorgesehen, -als von e‘”ﬁ_
Einstellung in der biirgerlichen Eh"ee
fahigkeit abgesehen wird. und als h
Richter die VerbiiBung der Strafe o
den Formen der Haftstrafe ve Ugme
kann. Mit diesen Milderungen S°
nicht nur die o6ffentliche Diffamier’ =
dieser besondern Kategorie von
urteilten, sondern auch deren
verbiiBung gemeinsam mit gemeljeﬂ
Rechtsbrechern vermieden wer
(Art. 29 Abs. 3 MStG.) i
Die Frage ist im Jahr 1955 erneu! oy
Parlament aufgegriffen worden du 1.
eine Motion Borel Georges Vo™ &,
September 1955, mit welcher ns-
Dienstverweigerer aus Gewiss® -
grinden die Schaffung eines
dienstes gefordert wurde, W€
mindestens gleich lang dauer i
wie der verweigerte Militardiens tel-
der gleich hohe Anforderungen iam
len sollte wie dieser. Die Motion Na-
in der Sommersession 1957 1M 4
tionalrat zur Sprache und wurd® an-
Rat ausdriicklich nur als Postulat rat-
genommen, nachdem der bundefnes
liche Sprecher die Einfiihrung ehat‘
besondern Zivildienstes abgelehﬂt =
te, sich jedoch verpflichtete, rlestraf‘
e

Zivil-
om-

ge weiterer Milderungen in dé o
verfolgung ‘von Dienstverwe!d fall
insbesondere der Fille von RUC* 4o

priifen zu wollen. Insbesondere V‘P"men
die Anordnung folgender MaBn2
zugesichert: {qund
a) Die Milderung der Strafveffogevg.
bei Riickfall; bei der ndchsten ™ jig
sion des Militarstrafrechts soll o
heute generell giiltige obli.gato”ss
Strafverfolgung bei Riickfall



Art. 48) fiir die Dienstverweigerer nur
Noch als fakultativ erklart werden.
lese Aenderung des Militérstrafge-
Setzes soll gemeinsam mit der nich-
Sten Revision des biirgerlichen Straf-
rechts erfolgen.

b) Vermehrter AusschluB von Dienst-
Verweigerern aus der Armee durch
rteil der Militdrgerichte, sei es ge-
Stitzt auf Art. 12 MStG (verminderte
ZUrechnungsf:’i’higkeit), oder auf Art.
9 MStG (als Nebenstrafe zu einer
efangnisstrafe).

¢) Vermehrte Ausmusterung auf dem
Sanitarischen Weg.

In der Herbstsession 1962 hat Herr
ationalrat Borel in der Form einer
Nterpellation den Bundesrat ange-
ragt, welche praktischen MaBnahmen
er auf Grund des Postulats von 1957
9etroffen habe. In seiner am 26. Sep-
tember 1962 erteilten Antwort hat der
th des Militirdepartements mitge-
teilt, sein Departement sei nach wie
vor bemiiht, die Lage der nachweis-
ar  iberzeugten Dienstverweigerer
& mildern. Zur Zeit werden bear-
eitet:

3 Vom Oberfeldarzt einerseits die
'age der vorzeitigen sanitarischen
Usmusterung von Dienstverweigerern
gaCh der ersten militirgerichtlichen
Curteilung und anderseits diejenige
Siner Verfeinerung der Selektion bei
er Rekrutierung, um frithzeitig jene
b‘?hrpﬂichtigen erfassen zu kénnen,
sel denen mit Sicherheit mit einer
Pdteren Dienstverweigerung gerech-
"8t werden muB. In beiden Fallen
Ussen die entsprechenden Ziffern
& Vorschriften tiber die sanitarische
urteilung der Wehrpflichtigen an-
9&paBt werden.

i Vom Oberauditor ist die automa-
Sche Psychiatrierung aller Fille von
'®nstverweigerern sowie die Weiter-
tung der Akten an die Abteilung fiir
anitdt zur sanitarischen Beurteilung
S Einzelfalles angeordnet worden.
R“B_eljdem wird vom Oberauditor die
Svision der Ruckfallbestimmungen im
u'htarstrafrecht im Sinn einer Milde-
reﬂ%thr die Dienstverweigerer vorbe-

le
S

it diesen Erklarungen des Chefs
mes Eidgenéssischen Militdrdeparte-
ge')ts wird in der Praxis der Militar-
Srichte in den Fallen von Riickfall
s:' Dflenstverweigerern aus Gewis-
pr,r_‘fsgrunden eine besondere Ueber-
rr,.E;'Bfmg'angeordnet. Es wird regel-
Gutlg ein medizinisch-psychiatrisches
8in achten eingeholt und in jedem
eze|nen Fall gepriift, ob die Voraus-
eZUngen fur eine AusschlieBung aus
e"‘ Heere bzw. Ausmusterung gege-
02 Sind. In der iiberwiegenden Zahl
B Féllen sind diese Voraussetzun-
Niss gegeben, ohne daB den Verhilt-
% €n Zwang angetan werden muB,

aB von einer erneuten Bestrafung

des Rii Y
Uckfalligen Umgan enommen
Werdgn kann.q gang g

i,
R 5
oM zahlenmaBig gesehen, kommt der

&?”sﬁvgrweigvererfrage wie gesagt
geringe Bedeutung zu. Wéhrend

der Aktivdienstjahre 1939/45 wurden
von den Militdrgerichten folgende Ur-
teile wegen Dienstverweigerung ge-
fallt:

1939: 11 Verurteilungen
1940: 46 Verurteilungen
1941: 17 Verurteilungen
1942: 14 Verurteilungen
1943: 6 Verurteilungen
1944: 5 Verurteilungen
1945: 0 Verurteilungen

Total 1939/45: 99 Verurteilungen
Diese 99 wihrend des ganzen Aktiv-
dienstes ergangenen Urteile bezogen
sich auf insgesamt 76 verschiedene
Wehrménner, von welchen 11 riick-
fallig wurden und zum Teil zwei- und
dreimal verurteilt wurden. Seit Kriegs-
ende wurden wegen dieses Deliktes
folgende Urteil gefillt:

1946: 5 Verurteilungen
1947: 8 Verurteilunaen
1948: 17 Verurteilungen

1949: 24 Verurteilungen
1950: 38 Verurteilungen
1951: 25 Verurteilungen
1952: 28 Verurteilungen
1953: 28 Verurteilunaen
1954: 38 Verurteilungen
1955: 30 Verurteilungen
1956: 47 Verurteilungen
1957: 38 Verurteilungen
1958: 37 Verurteilunaen
1959: 48 Verurteilunaen
1960: 36 Verurteilungen
1961: 47 Verurteilunnen
1962: 51 Verurteilungen
1963: 70 Verurteilunaen

In diesen Zahlen, die ein deutliches
Ansteigen der Verurteilungen in den
allerletzten Jahren zeigen, ist auch
ein gewisser Prozentsatz an Verurtei-
lungen wegen Riickfalls enthalten. Da-
zu kann allerdings gesagt werden, daB

infolge der vermehrten Anordnung des
Ausschlusses aus dem Heer durch
die Militarrichter sowie wegen der
Ausmusterunaspraxis der Abteilung
fur Sanitat der Anteil der verurteilten
Riickfdlligen sténdig zuriickaeht. Fiir
die noch verbleibenden Riickfilligen
soll bei nachster Gelegenheit das im
MStG verankerte Obligatorium der
Strafverscharfung beseitigt werden.
Diese Ziffern bedirfen noch einer
ndheren Prazisierung: in den genann-
ten Zahlen der Verurteilungen sind
samtliche Félle von Dienstverweige-
rern enthalten, also nicht nur diejeni-
gen, die sich auf religiose Motive be-
rufen. ErfahrungsgemiB gehéren je-
doch kaum zwei Drittel aller Dienst-
verweigerer der letzten Gruppe an;
eine ganze Reihe von Leuten, welche
die Leistung ihres Militardienstes ab-
lehnen, stiitzen sich nicht auf religiése
Griinde, sondern auf wesentlich an-
dere Kriterien. Eine Statistik der letz-
ten acht Jahre (friihere Zahlen fehlen
leider) zeigt diese Verhiltnisse:

§¢§% .3
3553.: I3 ¢
2653825 Bo 2
Jahr sovs2e 35 )
| 858835 23 3
53398 @8 ©
ag2g8s =3 ) E
335388 85 & ¢
1956 12 7 28 47
1957 14 4 20 38
1958 15 3 19 37
1959 17 4 27 48
1960 9 3 24 36
1961 12 5 30 a7
1962 20 2 29 51
1963 16 7 47 70

bildlicht.

100 Jahre 1864 -1964
freiwillig fur die Freiheit

Als Sujet fiir den SUOV-Jubilaumstaler wurde das vor dem Bundes-
briefarchiv in Schwyz stehende Denkmal «Wehrbereitschafty von
Bildhauer Brandenberger gewéhlt. Zusammen mitdem in lateinischer
Sprache wiedergegebenen Leitsatz «100 JAHRE FREIWILLIG FUR
DIE FREIHEIT» werden Ziel und Wirken des Schweizerischen Unter-
offiziers-Verbandes und seiner hundertfiinfzig Sektionen versinn-

Verkaufspreis: Gold Fr. 200.—, Silber Fr. 6.— in Etuis geliefert. ,
Im Verkauf bei: Schweizerischer Bankverein und allen Banken.

433



Aus diesen Zahlen ist nicht nur er-
sichtlich, daB langst nicht alle Dienst-
verweigerer ihr Verhalten mit religi6-
sen Motiven begriinden, sondern auch
daB die Zahl der Dienstverweigerer,
aufs Ganze gesehen, einen auBeror-
dentlich geringen Anteil ausmacht.
Beispielsweise betragen die 47 reli-
giosen Dienstverweigerer des Jahres
1963 von den insgesamt 375000
Dienstleistenden des genannten Jah-
res nur 0,012 Prozent. Ob es sich
lohnt, fiir diesen verschwindend klei-
nen Prozentsatz die umstindliche Son-
derregelung eines Zivildienstes zu
schaffen, kann man sich fiiglich fra-
gen!

Dazu kommt eine zweite, sehr be-
deutsame Feststellung, namlich die-
jenige, daB seit Jahren der weitaus
groBte Teil aller Dienstverweigerer
aus religiésen Griinden aus Anhin-
gern der Sekte der «Zeugen Jehovas»
besteht,von denen bekannt ist, daB sie
nicht nur den Militirdienst, sondern
den Staat iiberhaupt ablehnen. Von
den im Jahr 1963 verurteilten 47
Dienstverweigerern aus  religiésen
Griinden entfielen allein 43 auf An-
gehorige dieser Sekte, was 91,5 %
entspricht. Diese Tatsache hingt da-
mit zusammen, daB nach den Anord-
nungen der «Organisation» der Sekte
ein Angehoériger der «Zeugen Jeho-
vas», welcher Militardienst leistet,
nicht aktiv fir die Sekte titig sein
kann und daB nur derjenige die Taufe
empfangen darf, der durch die Ver-
weigerung des Militardienstes seine
linientreue Haltung bewiesen hat. Von
besonderem Interesse ist dabei die
Feststellung, daB die meisten der An-
gehérigen der «Zeugen Jehovas» er-
klaren, daB sie, wenn es einen sol-
chen gébe, aus Ueberzeugung auch
die Leistung eines Zivildienstes ver-
weigern wiirden. Eine Sonderregelung
fir die fast ausschlieBlich aus Zeugen
Jehovas bestehenden religiésen
Dienstverweigerer driangt sich wirklich
nicht auf — um so mehr als feststeht,
daB die groBe Mehrzahl dieser Leute
gar nicht bereit wire, von einer sol-
chen iiberhaupt Gebrauch zu machen.

V.

Um den Dienstverweigerern nach
Méglichkeit entgegenzukommen, wird
ihnen ein Anspruch gewihrt, sich bei
den Sanitdtstruppen einteilen zu las-
sen und hier ihre Dienste zu leisten.
Die Sanitédtstruppe ist ein mehrheit-
lich unbewaffneter Truppenteil, des-
sen Aufgabe nicht in der Teilnahme
am Kampf liegt, sondern in der Hilfe
am Né&chsten, am Kameraden. Der
Einsatz des Sanitdtssoldaten dient
rein humanitaren Zwecken; seine Auf-
gabe besteht nicht im Téten anderer
Menschen, sondern darin, zu retten,
Schmerzen zu lindern und zu heilen.
Dies ist besonders ausgeprégt in den
MSA, wo der Dienst praktisch reiner
Spitaldienst ist. — Diese Stellung des
Sanitatssoldaten ist international an-
erkannt. Artikel 24 des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zur
Verbesserung des Loses der Verwun-
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deten und Kranken der bewaffneten
Krafte im Felde unterscheidet das
Sanititspersonal ausdriicklich von den
Kampftruppen und verlangt, daB sei-
ne Angehoérigen zu schonen und zu
schitzen sind.

Von der Moglichkeit der Einteilung
bei den Sanititstruppen wird bei uns
in recht erheblichem Umfann Ge-
brauch gemacht; in den letzten Jah-
ren haben sich anldBlich der Rekru-
tenaushebung folgende  Stellungs-
pflichtige aus Gewissensgriinden zur
Sanitdt aemeldet und sind als Sani-
tatssoldaten ausgebildet worden:

1950: 139 Rekruten
1951: 180 Rekruten
1952: 171 Rekruten
1953: 145 Rekruten
1954: 156 Rekruten
1955: 138 Rekruten
1956: 134 Rekruten
1957: 168 Rekruten
1958: 194 Rekruten
1959: 183 Rekruten
1960: 173 Rekruten
1961: 132 Rekruten
1962: 190 Rekruten

Die Zuteilung zur Sanititstruppe ist
im Gbrigen nicht nur anl&Blich der Re-
krutierung méglich, sondern kann beim
Auftauchen ernster Gewissenskonflik-
te auch in jedem spitern Zeitpunkt
verlangt werden. Die Zahlen der nach-
traglichen Umteilungen bereits in ei-
ner anderen Waffengattung ausgebil-

deter Soldaten zur Sanititstruppe

lauten:
1950: 46 Soldaten
1951: 50 Soldaten
1952: 68 Soldaten
1953: 31 Soldaten
1954: 37 Soldaten
1955: 45 Soldaten
1956: 39 Soldaten
1957: 47 Soldaten
1958: 30 Soldaten
1959: 36 Soldaten
1960: 31 Soldaten
1961: 35 Soldaten
1962: 31 Soldaten
1963: 34 Soldaten

Leider zeigt jedoch die Erfahrung —
die jahrlichen Zahlen der Verurteilun-
gen belegen es — daB in gewissen
Fallen die Moglichkeit der Ein- oder
Umteilung zur Sanitéatstruppe nicht
ausreicht. Auch die Sanitétstruppe ist
natiirlich ein Bestandteil der Armee,
was fir alle jene, welche die Armee
als solche ablehnen, geniigt, um sich
auch gegen den Sanititsdienst einzu-
stellen. Und schlieBlich dient das Wir-
ken der Sanitat letztlich der Erhaltung
der militarischen Kampfkraft — ein
Umstand, der ebenfalls als Argument
gegen die Leistung dieses Dienstes
ins Feld gefiihrt wird.

V.

Als rechtliche Begriindung einer Son-
derbehandlung der Dienstverweigerer
wird bei uns vor allem die von
der Bundesverfassung gewibhrleistete
Glaubens- und Gewissensfreiheit an-
gerufen. Dabei wird aber iibersehen,
daB unser Verfassungsrecht keine un-

beschriankte  Glaubensfreiheit ein”
raumt: in Artikel 49 Absatz 5 der Bun-
desverfassung wird" vielmehr aus$”
driicklich bestimmt, daB Glaubensan”
sichten nicht von der Erfiillung der
biirgerlichen Pflichten entbinden. D&
mit ist klar gesagt, daB biiraerliche
Obliegenheiten den Auffassungen ré-
ligidser Art vorzugehen haben.

Als biirgerliche Pflicht, der in ganz au$”
gesprochener Weise ein solcher \./Or;
rang zukommt, muB die Wehrpflich
bezeichnet werden. GemiB Artikel,
Absatz 1 der Bundesverfassung ist J€”
der Schweizer wehrpflichtig. Als Weh"
pflicht im Sinne des Artikels 18 def
Verfassung kann nur die personlich®
Dienstleistung in der Armee oder sU®”
sidiar die Erfillung der gesetzlich um
schriebenen Ersatzleistung verstah
den werden. Diese Auffassung, die
der konstanten Praxis des Bundesg®
richts und der in unserer ganze!
Staatsrechtswissenschaft vertretene”
Lehre entsprich, ergibt sich auch aus
dem franzésischen Text des Artike!s
18 der Bundesverfassung, der deut
lich erklart «Tout Suisse est tenu au
service militaire». Die Erkenntnis '5_
bei uns unbestritten, daB unsere Ar_
mee in ganz betonter Weise ein Volks
heer ist, das auf der Mitarbeit I€ ‘Ts
wehrfahigen Biirgers beruht. Die 2
gemeine Wehrpflicht, die jeden War
fenfahigen Biirger zum Dienst in dee
Armee verpflichtet, ist die tragen 4
Saule schweizerischer Wehrhaftlgke'.e’
in der Wehrform der Miliz findet $'
ihre praktische Ausgestaltung. Zu &~
len Zeiten lag die Kraft der schwé’
zerischen Wehrbereitschaft in der A i
gemeingiiltigkeit des Wehrpflichtg®
dankens, aus dem das persdnli
Beteiligtsein und die Mitverantwolfh‘nig
jedes Biirgers und damit die Einhe
von Biirger und Soldat erwéchst. Dan
diese Losung im ibrigen auch de"
rein militdrischen Bediirfnissen Unszi
rer Landesverteidigung entspricht, S
hier ebenfalls festgehalten. o
Zwar ist der Grundsatz, wonach !e.d..e}_
Schweizer zur Leistung von milita
dienst verpflichtet ist, bei uns “'con
absolut durchgefiihrt. Abgesehe““"'len
der Altersbearenzung und den Fé )
der Dienstuntauglichkeit aus S?,”.'_*ir_
schen Griinden, nennt die M.htafi
ganisation in Artikel 13 eine ReZ
von Personen und PersonengrUPpé )
die in Abinderung oder EinsC :1 n
kung des Prinzips der allg?me'ﬂei,
Wehrpflicht von der ‘Militi':irdle_,nsung
stung befreit sind. Diese AUfzag'ese
ist abschlieBend; es fallen unter In
Bestimmung die Magi‘stratspefsorso_
und Geistlichen, das arztliche Pekeﬂ‘
nal und das Personal von Kran®
und Gefangenenanstalten, das Gr s0-
wachtkorps und die Polizeikofpssta|.
wie das Personal der Verkehrsa®~,
ten und eines Teils der MilitafVerden‘
tung. Dazu muB festgehalten were> .
daB die Dienstbefreiung diese’ 5 .
rufsgruppen keineswegs in ..dert ist,
son ihrer Angehérigen begruf)deauch
sondern in der Notwendigkeit; ote
in Zeiten groBerer Truppenaufgehtzu.
die betreffenden Dienste aufre¢



erhalten. Dies gilt auch fir die Geist-
ichen, die nicht — wie verschiedent-
lich behauptet wurde — mit Riicksicht
auf ihre religivsen Gefithle vom Mili-
tardienst befreit sind, sondern einzig
'm Bestreben, unter allen Umstidnden
le geistliche Betreuung der Bevolke-
'ung sicherzustellen. Neben diesen
von der Dienstleistung befreiten Be-
fufsgruppen bedeuten ferner die ver-
Schiedenen Fille der persénlichen
nwiirdigkeit des Einzelnen weitere
lenstausschlieBungsgriinde. Dagegen
Onnen unserem Militarrecht keiner-
&l Bestimmungen entnommen wer-
en, wonach wehrpflichtige Schwei-
2er, die aus Gewissensgriinden ihre
Mll‘itérdienstpﬂicht nicht glauben er-
tllen zu diirfen, von dieser Pflicht
efreit werden konnen. Unsere Mi-
tdrgesetzgebung steht auf dem Bo-
en, daB grundsitzlich jeder wehr-
Pflichtige Schweizer seine volle Wehr-
Pflicht zu erfiillen habe.
erschiedentlich ist auch versucht
Worden, die Kompetenz des Bundes
ar Einfihrung eines Zivildienstes an
telle des Militardienstes aus dem
bsatz 4 von Artikel 18 der Bundes-
verfassung abzuleiten, worin bestimmt
Wird, daB der Bund einheitliche Be-
Stimmungen iiber den Militarpflicht-
Crsatz aufstellen werde. Daraus wurde
N und wieder geschlossen, daB auch
er Zivildienst ein «Ersatz» fiir den
ehrdienst sei, so daB der Bund be-
gt wire, einen solchen zu schaffen.
'ese Auffassung entsprichtsicher nicht
€m Sinn der Verfassung. Diese be-
handelt die Wehrpflicht als die grund-
®gende Pflicht, und nur wer dienst-
Untauglich ist oder seine Wehrpflicht
a“§ einem andern der genannten
|fUr\de nicht erfiillt, soll als Ersatz-
Cistung die «Militarsteuer», d.h. den
ilitarpflichtersatz bezahlen. Der Ge-
anke der Bundesverfassung, daB die
“Militarsteuer» rein subsidiarer Natur
St kommt durch die Novelle zur Mi-
tdrorganisation vom 1.April 1949
Noch deutlicher zum Ausdruck als in
t_el' alten Fassung, in dem nun in Ar-
kel 2 bestimmt wird: «Wer die Wehr-
Pilicht nicht durch persénliche Dienst-
Cistung erfiillt, hat den Militarpflicht-
Srsatz zy bezahlen.» Der Bund wire
I®doch niemals zustandig, von vorn-
ste"einAan die Stelle des Militardien-
€S einen Ersatzdienst treten zu las-
Sen; Artikel 18, Absatz 4 der Bundes-
erfassung  kann darum nicht als
Schtsgrundlage fiir einen Zivildienst
"gerufen werden.

be‘nsowenig kénnte der Bund an-
Stelle der Militardienstpflicht einen
2Vilen Ersatzdienst schaffen aufgrund
Yon Artikel 20 der Bundesverfassung,
Clicher die Kompetenz zur Gesetz-
98bung iiber das Heerwesen in die
'ande des Bundes legt. Beim Zivil-
'®nst handelt es sich um eine den
Militarischen Interessen derart zuwi-
erlaufende Einrichtung, daB die Zu-
s.a"digkeit, hieriiber zu Iegiferierer),
“'t?h‘er nicht aus der allgemeinen mi-
arischen  Gesetzgebungskompetenz
®s Bundes abgeleitet werden kannte.
'® allgemeine Giiltigkeit der Wehr-

fu

pflicht bedeutet im iibrigen nicht nur
ein militarisches Prinzip; der Wehr-
pflichtsgedanke ist auch ein AusfluB
der Idee der Rechtsgleichheit, die un-
ser ganzes Verfassungsrecht durch-
zieht und in Artikel 4 der BV ausdriick-
lich verankert ist. Der Artikel 18 der
BV ist einer der bedeutsamsten An-
wendungsfille des Artikels 4. Zwar
wird dabei nicht eine formale, arith-
metische Rechtsgleichheit angestrebt,
wonach jeder Einzelne genau gleich
behandelt wird; Rechtsgleichheit, wie
wir sie verstehen, bedeutet nicht
Gleichheit schlechthin, sondern
Gleichheit unter gleichen Vorausset-
zungen. Aber so lange unsere Ver-
fassung die Wehrpflicht ohne Ein-
schrankung zur allgemeinen Birger-
pflicht erklart, und so lange diese
Wehrpflicht offensichtlich als Pflicht
zur personlichen Dienstleistung, oder
subsididr zur Leistung des Militar-
pflichtersatzes erkannt wir, wiirde ein
Ersatz der Heerespflicht durch einen
grundsatzlich anders gearteten Dienst
nicht nur gegen die Wehrpflichtbe-
stimmung, sondern auch gegen das
Postulat der Rechtsgleichheit ver-
stoBen.

Da die Erfillung der Wehrpflicht in
einem aktiven Handeln besteht, kann
sie im Weigerungsfall vom Staat nicht
erzwungen werden. Ein. gewisser
Zwang wird nur indirekt ausgeiibt
durch die Androhung der Bestrafung
fur den Fall der Nichterfillung. Unser
Militarstrafrecht hat damit einen straf-
rechtlichen Schutz der Wehrpflicht
errichtet, daB es sowohl die verschie-
denen Formen von Verletzungen der
Pflicht zur Dienstleistung als auch
diejenigen der Schwichung der Wehr-
kraft unter Strafe gestellt hat.

AbschlieBend darf festgestellt wer-
den, daB als Wehrpflicht im Sinn un-
serer Bundesverfassung nur die per-
sonliche Dienstleistung im Heer gel-
ten kann. Unser Verfassungsrecht
|aBt keinen anders gearteten Ersatz-
dienst zu. Die Einfiihrung eines Zivil-
dienstes kdnnte somit nur auf dem
Weg iiber eine Verfassungsdnderung
vorgenommen werden, mit welcher
dem Bund die ihm heute fehlende
Kompetenz erteilt wiirde, Vorschrif-
ten lber einen Zivildienst zu erlassen.
Solange hierfiir eine  tragfahige
Rechtsgrundlage fehlt, wire die Ein-
fiihrung eines solchen nicht nur allge-
mein verfassungswidrig, sondern sie

wiirde auch dem Verfassungsgrund-.

satz der Rechtsgleichheit zuwiderlau-
fen. Denn damit wiirde eihe unge-
rechtfertigte und unzulassige Privile-

gierung einzelner Biirger geschaffen,.
da sie die Giiltigkeit gewisser Be- '

stimmungen der Verfassung fiir ge-
wisse Personen oder Personengrup-
pen auBer Kraft setzen wiirde. Darin
lage eine bei der heutigen Verfas-
sungslage nicht zu verantwortende
Rechtsungleichheit. Der AnstoB zu
den fiir eine Verfassungsianderung
notwendigen gesetzlichen MaBnahmen
muB von den Kreisen ausgehen, die
an der Einfiihrung eines Zivildienstes
interessiert sind.

DU hast das Wort

Soll der Ausgang von Korporal und
Wachtmeister beschrankt sein?

Es sollte nicht nur davon gesprochen

werden, den Stand der Unteroffiziere zu

heben. Es sollte auch darnach gehandelt
werden.

Wie die Uof. unter dem Daumen gehal-

ten werden wund immer wieder fiihlen

miissen, daB sie eigentlich nur dazu da
sind, wohl wertvolle «Vorarbeiterfunktio-
nen» auszuiiben, aber ja nur unter stin-
diger Fuchtel der Vorgesetzten, zeigen
so recht die Tagesbefehle der Einheiten:

2200 Abendverlesen fiir die Mannschaft

2300 Abendverlesen fiir Uof.

Warum kann das Abendverlesen fiir Uof.

nicht weggelassen und den Uof. freier

Ausgang gewéhrt werden? GemiaB Ziffer

137 DR steht dem nichts im Wege.

Jahr fur Jahr gibt es Disziplinarstraffille

bei Uof., die von Kommandanten oder

Offizieren erwischt werden, weil sie sich

nach der Zeit des Abendverlesens noch

in Wirtschaften oder auf der StraBe auf-
halten, ohne spezielle Erlaubnis des Kp.

Kdt. Wie geschickt dann oft psycholo-

gisch vorgegangen wird bei der Erledi-

gung solcher Fille, mégen zwei Beispiele
erlautern:

1.Bei der Fis. Kp. X erhielten einige
Uof. fiinf Tage leichten Arrest wegen
zu spaten Einriickens. (Wie oft miis-
sen Uof. nach dem Hauptverlesen noch
Arbeiten ausfithren?)

2. Einige Uof. weiner Genie-Einheit er-
hielten fiinf Tage Arrest nach dem
WK, weil sie am Tage vor der Ent-
lassung nach 2300 Uhr von ihrem Kp.
Kdt. erwischt worden sind.

Durch solche Strafen wird die Dienst-
freudigkeit und der Einsatzwillen der Uof.
bestimmt nicht gestarkt. Teilweise wird
die Autoritidt der Uof. untergraben, wenn
z.B. die Mannschaft taglich an den Ar-
restlokalen vorbeigehen muB. Wenn die
Moral des Kaders nicht gut ist, leidet die
Leistung der ganzen Einheit darunter.
Derartige Disziplinarfille diirfen nicht
mehr vorkommen. Das kann nur erreicht
werden, wenn auf die Ansetzung einer
Zeit fiir das Abendverlesen fiir Uof. ver-
zichtet wird. Ich bin davon iiberzeugt,
daB dieses Entgegenkommen sich be-
fruchtend auf die Arbeit in den Einheiten
auswirken wiirde. Einmal wiirde kein An-
reiz mehr bestehen, etwas zu tun, was
verboten ist. Dadurch wiirde mancher
Uof. bestimmt vor der Polizeistunde sein
Bett aufsuchen. Anderseits wiirden sich
die Uof. als Vorgesetzte fiihlen, die an-
erkannt werden, und nicht als «notwen-
diges Uebel» ihre Arbeiten unter dem
Druck der Offiziere ausfiihren miissen.
Wm. J. W.

Die Aufgabe der Armee beschrinkt sich
nicht darauf, sich auf den Krieg vorzu-
bereiten, den man uns vielleicht auf-
zwingen wird. Vielmehr soll sie auch da-
zu beitragen, den intelligenten und muti-
gen Menschenschlag zu schaffen, von
dem unser Dasein und unsere Zukunft
abhangen. General Guisan

435



	Das Problem der Dienstverweigerung aus Gewissensgründen und die Frage der Schaffung eines schweizerischen Zivildienstes

